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N I E D E R S C H R I F T 
 
 
über die am Donnerstag, dem 27. Juni 2013 im großen Sitzungszimmer des Gemeinde-
amtes Bürs stattgefundene 21. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bürs in der lau-
fenden Funktionsperiode 
 
 
Beginn: 20.00 Uhr 
 
 
Anwesende: 
 
A)  Bgm. Zimmermann – Sozialdemokraten und Parteifreie 

 
1. Bürgermeister Helmut Zimmermann als Vorsitzender 
2. Vizebürgermeister Georg Bucher 
3. GR Dr. Reinhard Bacher 
4. GR Josef Rebernig 
5. GV Christine Grabner 
6. GV Martin Wachter 
7. GV Martin Spejra 
8. GV Konrad Steurer 
9. GV Werner Plangg 

10. GV Peter Wolfsberger 
11. GV-Ers. Elke Zimmermann 
12. GV-Ers. Stefan Baratto 
 
B) Gerd Kaufmann – Bürser Volkspartei und Unabhängige 

 
1. GR Gerd Kaufmann 
2. GR Ing. Lothar Säly 
3. GV Markus Vonbun 
4. GV Mag. Gerald Fenkart 
5. GV-Ers. Florian Tschugmell 
6. GV-Ers. Ing. Harald Böhler 
 
C) AKTIV FÜR BÜRS 

 
1. GV Markus Jäger 
2. GV MMag. Dr. Martin Salomon 
3. GV-Ers. Raimund Rauch 
4. GV-Ers. Alessandro Preite 
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E) Schriftführer: 
 
GSekr. Wolfgang Corn 
 
 
Entschuldigt: 
 
GV Markus Pocza, GV Ernst Auer (Bgm. Zimmermann – Sozialdemokraten und Parteifreie); 
GV Michael Wachter, GV Matthias Schrottenbaum (Gerd Kaufmann – Bürser Volkspartei 
und Unabhängige); 
GV Roland Zauner, GV Stefanie Witwer (Aktiv für Bürs); 
GV Mathias Nesler (FPÖ Bürs und parteifreie Kandidaten); 
 
 
Nachdem keine Anfragen für die Abhaltung der Bürgerfragestunde vorliegen, eröffnet der 
Vorsitzende um 20.00 Uhr die 21. öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung in der laufen-
den Funktionsperiode. 
 
Gemäß § 37 Abs. 4 Gemeindegesetz legt das nach der konstituierenden Sitzung der Gemein-
devertretung erstmals eintretende Ersatzmitglied der Gemeindevertretung Elke Zimmer-
mann das Gelöbnis vor dem Bürgermeister ab. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Ladungen zur heutigen Sitzung rechtzeitig ergangen sind 
und die Beschlussfähigkeit gegeben ist. Die Beschlussfähigkeit besteht auch zum Zeitpunkt 
jeder Abstimmung. 
 
 

T A G E S O R D N U N G : 
 

 

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung am  
16. Mai 2013 

 
2. Bericht des Bürgermeisters 

 
3. Elterntarife; Beratung und Beschlussfassung über die Harmonisierung der Tarife für 

Dreijährige Kinder in Spielgruppen, Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindergärten  
 

4. Pecoraro KG; Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung des Flächenwid-
mungsplanes betreffend einer Teilfläche der GST-NRn 3505/1 und 722/1 in Baufläche-
Mischgebiet (Außerfeldstraße) 

 
5. Autobedarf Türtscher GmbH; Beratung und Beschlussfassung über eine Änderung 

des Flächenwidmungsplanes des Grundstückes GST-NR 723/55 (Quadrella) in Bauflä-
che Kategorie I mit Zonierung (Verkaufsflächen) 

 
6. Regio ImWalgau; Beratung und Beschlussfassung über einen Grundsatzbeschluss für 

die Finanzierung regionaler Projekte – Bäder im Walgau  
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7. Bürser Schlucht; Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung einer ortspolizeili-
chen Verordnung zur Abwehr oder Beseitigung bestehender, das örtliche Gemein-
schaftsleben störender Missstände 

 
8. Halten und Führen von Hunden; Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung 

einer ortpolizeilichen Verordnung  
 

9. Hundeabgabe; Beratung und Beschlussfassung über die Erlassung einer Verordnung 
 

10. Verein Tourismusverband Alpenregion Bludenz; Beratung und Beschlussfassung über 
eine Satzungsänderung 

 
11. Umbesetzung des Familien-, Sozial- und Integrationsausschuss; Beratung und Be-

schlussfassung über die Nachbesetzung nach Ausscheiden von Mitglied Perrine Pa-
lombo 

 
12. Umbesetzung des Jugend- und Sportausschusses; Beratung und Beschlussfassung über 

die Nachbesetzung nach Ausscheiden von Mitglied Perrine Palombo 
 
13. Allfälliges 

 
 
Zu Punkt 1.: 
 
Gegen die Abfassung der Niederschrift über die 20. öffentliche Sitzung der Gemeindevertre-
tung am 16. Mai 2013, die allen Gemeindevertretern zugegangen ist, wird kein Einwand er-
hoben. 
 
Gemäß § 47 Abs. 5 Gemeindegesetz gilt diese Verhandlungsniederschrift damit als geneh-
migt. 
 
 
Zu Punkt 2.: 
 
Bericht des Bürgermeisters: 
 
Am 17. Mai hat eine neuerliche Besprechung betreffend die Auswirkungen der 2. Röhre des 
Pfändertunnels im Raum Bludenz stattgefunden. Es wurde über die Erkenntnisse der Erhe-
bungen diskutiert und die Simulationsergebnisse erläutert. Folgende Vorschläge für Maßnah-
men wurden vorgestellt:  
 
 Regelung der Schigebiete, dass der Tagesgast die Seilbahnen schon früher nützen kann,  
 in den Zielorten Maßnahmen dass der Gast die Anreise auf jene Tagesstunden legt, 

welche nicht die Spitze des Verkehrs bilden 
 Abfahrtspur Montafon verlängern um 550 m  
 Fahrspuren der S16 bis zum Glasbühel in beiden Fahrtrichtungen zweispurig ausbauen 
 Auf der Autobahn frühzeitig Anzeigetafeln installiert, die über die Stausituation auf der 

A14 berichten  
 Mit den Navi-Betreibern die Möglichkeit prüfen, Umfahrungsrouten aus dem System 

nehmen 
 Prüfung über „Pförtnerwirkungen“ bei den Umfahrungsstraßen 
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Auftragsvergaben durch den Gemeindevorstand am 27.5.2013 und 17.6.2013: 
 
Der Firma Sport- und Gartenbau Loacker, Koblach, wurde der Auftrag für die Jahrespflege 
der Sportanlage Bürs zu einem Vergabebetrag von brutto 22.817,57 Euro abzüglich 3 %  
Skonto innerhalb von 14 Tagen vergeben. 
 
Die Firma Sport- und Gartenbau Loacker, Koblach, wurde der Auftrag über die Anpassung 
der Höhen von Regnern und Torhülsen bei den Rasenplätzen der Sportanlage Bürs zu einem 
Vergabebetrag von brutto 4.578,00 Euro abzüglich 3 %  Skonto vergeben. 
 
Der Firma Autotechnik Bertsch GMBH wurde der Auftrag zur Lieferung ein es Elektroautos 
der Marke Peugeot iOn vergeben. Es handelt sich um ein einjähriges Vorführauto und weist 
einen Kilometerstand von 5.800 auf. Nach dem Abzug eines Nachlasses von 7.030-- Euro 
beträgt der Anschaffungspreis 24.850,-- Euro inklusive 96-monatiger Garantie und Winterrä-
der. Der Wagen wird überwiegend dem Gebäudewart zur Verfügung gestellt und kann auch 
in der Gemeindeverwaltung sowie eventuell für ein Carsharing an den Wochenenden einge-
setzt werden. 
 
Für den im Fuhrpark des Bau- und Recyclinghofs im Einsatz befindlichen Lastkraftwagen wur-
de ein Angebot für die Montage einer Feuchtsalzeinrichtung als Nachrüstsatz für das Streu-
gerät zu einem Gesamtbetrag von netto 11.250,00 Euro eingeholt. Der Firma Toni Kahlba-
cher GmbH & Co KG wurde der Auftrag zur Lieferung und Montage einer Feuchtsalzein-
richtung als Nachrüstsatz für das Streugerät zu einem Gesamtbetrag von netto 11.250,00 
Euro vergeben. 
 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 27.5.2013 für das Vorarlberger Kinderdorf, für 
den Verein Telefonseelsorge und Krisenintervention und in der Sitzung am 17.6.2013 für den 
Verein Bürs Tourismus und für den photoclub west die Gewährung von Förderungsbeiträ-
gen beschlossen. 
 
Vizebürgermeister Georg Bucher hat mitgeteilt, dass im Rahmen der Bürgerbefragung zum 
Thema sanfte Mobilität insgesamt 505 Fragebögen retourniert wurden. Nach Auswertung 
der Fragebögen wird voraussichtlich am 17. September das Ergebnis präsentiert. 
 
Am 13.6.2013 hat eine Besprechung aller Beteiligten bezüglich dem Hochwasserschutz Alvier 
im Gemeindeamt stattgefunden. Anlass der Besprechung war die Vorstellung der Anschluss-
varianten für das Kleinkraftwerk Lukadavi. 
 
Mit Bescheid des Bundesdenkmalamtes vom 6. Juni 2013 wurde die Burg Rosenegg unter 
Denkmalschutz gestellt.  
 
Die Gemeinde Bürserberg hat mit Schreiben vom 5.6.2013 über die Auflage des Entwurfes 
zur Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Bürserberg für den Bereich „Burt-
schasattel Ausflugsgasthof“ informiert.  
 
Am 29. Mai 2013 hat die Übernahme der Bauleistungen für die Radwegverbindung Brandner 
Straße – Außerfeldstraße Bürs stattgefunden.  
Die 8. Sitzung der Mitgliederversammlung des Wasserverbands Ill-Walgau hat am 6.6.2013 
im Rathaus Feldkirch stattgefunden. Dabei wurde unter anderem der Rechnungsabschluss für 
das Jahr 2012 beschlossen. 
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Im Monat Mai haben die Bauabrechnungen und Kollaudierungen für die Bauabschnitte III, IV, 
V, VI und VII der Wasserversorgungs- bzw. Abwasserbeseitigungsanlage Bürs stattgefunden. 
Die Vorarlberger Landesregierung hat die Endabrechnungen genehmigt und den Abrech-
nungsplan für die Landesförderung erstellt. 
 
Am 10.6.2013 hat mit Vertretern der Vorarlberger Illwerke AG, der Wildbach- und Lawi-
nenverbauung, der Agrargemeinschaft und der Gemeinde eine Besichtigung des Schadens an 
der Quellfassung und der Hangrutschung oberhalb der Zalumquelle 5 stattgefunden. Eben-
falls wurde die Schadensstelle mit dem Hydrogeologen DI Rainer Sutterlütti und Ing. Thomas 
Grass von der BGG begangen und es wurden Gespräche über die weitere Vorgangsweise 
zur Stabilisierung des Hanges geführt.  
 
Der Verein Bürs Tourismus hat eine Rechnung zur Finanzierung von Eintritten für Bürser 
Gäste im Alvierbad Brand für den Sommer 2013 an die Gemeinde Bürs weitergeleitet. Laut 
den Verantwortlichen des Vereines können sie die Finanzierung von 550,00 Euro mangels 
fehlender Unterstützungsbeiträge der Gemeinde nicht begleichen. Die Übernahme der 
Rechnung wurde vom Gemeindevorstand beschlossen. 
 
Der Bürgermeister teilt mit, dass am Samstag, dem 29.6.2013, um 14.15 Uhr eine Biotopex-
kursion in die Bürser Schlucht stattfindet und lädt die Mitglieder dazu ein. 
 
Der Hinweis von Vizebürgermeister Georg Bucher über den Erhalt einer Förderung in der 
Höhe von 4.000,-- Euro für die Finanzierung des neuen Elektroautos sowie die Kurzinfo von 
GV Konrad Steurer über den Kultur Pass werden ebenso wie der Bericht des Bürgermeis-
ters zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu Punkt 3.: 
 
Das Amt der Vorarlberger Landesregierung hat mitgeteilt, dass die Landesregierung eine 
Verlängerung der Harmonisierung der Elterntarife für das Kindergartenjahr 2013/2014 be-
schlossen hat. Das Land stützt den Elterntarif für Dreijährige in Spielgruppen, Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, Privatkindergärten und bei Tagesmüttern auf das Niveau des Kindergar-
tens in unserer Gemeinde. Die Elterntarife werden bis auf Euro 30,00 für bis zu 25 Stunden 
wöchentlich gefördert. 
 
Für die Einrichtungen in unserer Gemeinde bedeutet dies, dass die Gemeinde bis zu 25 Be-
treuungsstunden vormittags pro Woche für einen Elterntarif von Euro 30,00 pro Monat an-
bieten können. Ist der Kindergartentarif in der Gemeinde höher, erfolgt die Abstützung bis 
zum Elternbeitrag des Kindergartens. Allerdings kann die Gemeinde in diesem Fall die Tarif-
untergrenze für Kinderbetreuungseinrichtungen im Verhältnis zum Stundenmaß, höchstens 
aber bis Euro 30,00 herabsetzen. Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 6.5.2013 ein-
stimmig der Gemeindevertretung empfohlen, die Harmonisierung der Elterntarife für das 
Kindergartenjahr 2013/2014 analog dem Beschluss der Landesregierung festzulegen. 
Bei der Festlegung der Elterntarife für das Jahr 2012 wurde von der Gemeindevertretung 
eine Sonderregelung für Eltern, die zwei und mehr Kindern im Kindergarten zur Betreuung 
haben getroffen. Es wurde festgelegt, dass nur für ein Kind der Tarif zu bezahlen ist und die 
weiteren Kinder kostenlos den Kindergarten besuchen können. 
 
Es wird einstimmig beschlossen, den Elterntarif für Kinder in Spielgruppen, Kinderbetreu-
ungseinrichtungen und Kindergärten von Euro 28,00 auf Euro 30,00 anzuheben und die Emp-
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fehlung des Bürgermeisters hinsichtlich der Sonderregelung für Familien mit zwei oder mehr 
Kindern anzunehmen. 
 
 
Zu Punkt 4.: 
 
In der Sitzung am 28.2.2013 hat die Gemeindevertretung die Umwidmung einer Teilfläche im 
Ausmaß von 497 m² der GST-NR 3505/1 von Widmung Freifläche-Freihaltegebiet in Bauflä-
che Mischgebiet sowie einer Teilfläche aus GST-NR 722/1 im Ausmaß von 637 m² von 
Widmung Forstwirtschaftlich genutzte Flächen (Wald) in Baufläche Mischgebiet bereits be-
schlossen. 
 
Die Raumplanungsstelle beim Amt der Vorarlberger Landesregierung hat mitgeteilt, dass für 
die aufsichtsbehördliche Genehmigung eine nachvollziehbare Argumentation und eine Inte-
ressenabwägung besonders wichtig sind und diese im Beschluss der Gemeindevertretung 
darzulegen sind. 
Da aus der Niederschrift der Gemeindevertretungssitzung vom 28.2.2013 nicht hervorgeht, 
ob die beschriebenen Überlegungen stattgefunden haben, bedarf es einer neuerlichen Be-
handlung der Thematik in der Gemeindevertretung, um die Negativstellungnahmen des 
Amtssachverständigen für Forsttechnik und des Naturschutzbeauftragten adäquat einfließen 
zu lassen. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass der Beschluss der Gemeindevertretung vom 
28.2.2013 über Umwidmung einer Teilfläche im Ausmaß von 497 m² der GST-NR 3505/1 
von Widmung Freifläche-Freihaltegebiet in Baufläche Mischgebiet sowie einer Teilfläche aus 
GST-NR 722/1 im Ausmaß von 637 m² von Widmung Forstwirtschaftlich genutzte Flächen 
(Wald) in Baufläche Mischgebiet aufgehoben wird und dann neuerlich über die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes unter Berücksichtigung der negativen Stellungnahme des Amtssach-
verständigen für Forsttechnik und des Naturschutzbeauftragten entschieden wird. 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Zunächst werden die beiden Stellungnahmen des Amtssachverständigen für Forsttechnik DI 
Karl Studer und des Naturschutzbeauftragten Rochus Schertler nochmals zur Kenntnis ge-
bracht. 
Der Bürgermeister teilt mit, dass die Gemeinde Bürs zur Schaffung eines ökologischen Aus-
gleichs eine Fläche im westlichen Bereich der GST-NR 3505/2 zur Aufforstung anbietet und 
hat mit Schreiben vom 26.2.2013 die beiden Sachverständigen um Abgabe einer Stellung-
nahme zu der angebotenen Ersatzaufforstung und um Bekanntgabe der erforderlichen Maß-
nahmen für den ökologischen Ausgleich gebeten. 
 
Der forsttechnische Sachverständige hat mit Schreiben vom 24.4.2013 ergänzend mitgeteilt, 
dass sich zur beantragten Umwidmung aus forstfachlicher Sicht keine neuen Gesichtspunkte 
ergeben und die am 28.02.2013 an die Gemeinde Bürs erstattete Stellungnahme voll inhalt-
lich aufrecht bleibt. Das heißt, dass die Änderungen des Flächenwidmungsplanes, wie darge-
stellt, aus forstfachlicher Sicht ablehnend beurteilt werden und die Erhaltung des Waldes im 
öffentlichen Interesse liegt, sodass jede anderweitige Widmung von Waldgrund auf den GST-
NRN 722/10 und 722/1 in Folge der dem Wald zukommenden Wohlfahrtsfunktion der 
Wertziffer 3 einer besonderen öffentlichen Interessensabwägung bedarf.  
Hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen, welche allenfalls dann zum Tragen kommen, wenn 
die verhandlungsgegenständliche Betriebserweiterung der Firma Pecoraro bewilligt würde, 
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ist festzuhalten, dass Ersatzaufforstungsmaßnahmen grundsätzlich lediglich auf Nicht-
Waldflächen Berücksichtigung finden.  
Die im Zuge des Rodungsverfahrens vom forsttechnischen Sachverständigen beantragten 
Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Ersatzaufforstung sind nicht im Konnex mit dem Flä-
chenwidmungsverfahrens zu sehen. Diese Ersatzmaßnahmen im Umfang der Rodungsfläche 
werden dann relevant, wenn in Abwägung der öffentlichen Interessen seitens der Behörde 
ein positiver Rodungsbescheid erlassen wird.  
Hinsichtlich des Flächenwidmungsverfahrens ist festzuhalten, dass im Rahmen der Anhörung 
dafür aus forstfachlicher Sicht keine Kompensationsmaßnahmen von Relevanz sind. Dazu ist 
allerdings aus forstfachlicher Sicht bereits grundsätzlich eine ablehnende Stellungnahme er-
stattet worden. Das laufende Verfahren erbrachte keine neuen Gesichtspunkte, die eine da-
von abweichende forstfachliche Stellungnahme erlauben würden, sodass die Entscheidung 
darüber nach Abwägung öffentlicher Interessen zu erfolgen hat. 
  
Naturschutzbeauftragter Rochus Schertler hat bisher auf dieses Schreiben nicht geantwortet. 
Er hat zur geplanten Umwidmung im Grenzbereich der GST-NR 722/1 bzw 3505/1 GB Bürs 
und der Möglichkeit der Schaffung eines ökologischen Ausgleichs im westlichsten Bereich des 
GST-NR 3505/2 GB Bürs und der Aufforstung des dort betriebenen Holzlagerplatzes per 
Email vom 28.2.2013 Folgendes mitgeteilt: 
„Aus naturschutzfachlicher Sicht stellt eine solche Vorgangsweise gegenüber dem Erhalt von 
betroffenen Auwaldflächen zwar „die zweitbeste“ Lösung dar, die Aufforstung dieser Fläche 
ist jedoch als Ausgleichsmaßnahme geeignet. Ob dieser Ausgleich dann auch ausreichend ist 
oder noch weitere Maßnahmen erforderlich sein werden, muss ermittelt werden wenn die 
entsprechenden Flächen alle erhoben sind. „ 
 
Als Auwald wird eine natürliche Pflanzengesellschaft entlang von Bächen und Flüssen be-
zeichnet. Auwälder sind azonale Waldgesellschaften, die von Überschwemmungen und ho-
hen Grundwasserpegeln stark beeinflusst werden. Festgehalten wird, dass die Bezeichnung 
Auwald in diesem Bereich durch die Sachverständigen nicht ganz klar ist, da diese Flächen 
durch die Errichtung der A 14 und die L 81 von Bächen und Flüssen abgeschnitten sind und 
Überschwemmungen seit Jahrzehnten nicht mehr stattgefunden haben bzw. nicht möglich 
sind. 
 
Öffentliches Interesse für den Erhalt zweier Betriebe 
 
In der Sitzung am 31.1.2013 hat der Raumplanungs- und Landwirtschaftsausschuss der Ge-
meinde Bürs unter dem Tagesordnungspunkt 5. über die beantragte Umwidmung beraten. 
Der Ausschuss hat sich gegen eine Gesamtumwidmung - wie im Entwurf vorgesehen - aus-
gesprochen und aufgrund der vorliegenden Stellungnahmen empfohlen, nur die für die Er-
richtung der Stahlhalle durch die Pecoraro KG benötigten Flächen umzuwidmen, damit die 
ansässigen Betriebe an diesem Standort erhalten bleiben und nicht abwandern. Somit sei ein 
entsprechendes öffentliches Interesse vorrangig gegeben. 
 
Auch DI Lorenz Schmid von der Raumplanungsstelle beim Amt der Vorarlberger Landesre-
gierung hat in seiner Stellungnahme vom 7.10.2012 zur Änderung des Flächenwidmungspla-
nes festgehalten, dass eine geringfügige Ausdehnung der vorhandenen Bauflächen Mischge-
bietswidmung möglich erscheint, um den ansässigen Betrieben eine Existenzabsicherung zu 
ermöglichen. Das Aufbrauchen der gesamten Pufferfläche zwischen der vorhandenen Wid-
mung und der nördlich davon verlaufenden A14 Rheintalautobahn wird aus raumplanungs-
fachlicher Sicht jedoch negativ beurteilt. 
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Laut Bürgermeister sei zu bedenken, dass die Erweiterung für die beiden Firmen von enor-
mer Wichtigkeit ist und eine Existenzabsicherung darstellt. Bei den Betrieben handle es sich 
um Arbeitgeber für insgesamt 13 Mitarbeiter und deshalb sei auch die Erweiterung des be-
stehenden Betriebes ausdrücklich nötig und somit sei ein entsprechendes öffentliches Inte-
resse vorrangig gegeben. Es ist weiters zu berücksichtigen, dass diese Liegenschaften seit 
Jahrzehnten unmittelbar an genutztes Betriebsareal angrenzen und eine direkte Zufahrt zur 
Landesstraße L 81 bestehe. 
 
Der Bürgermeister führt aus, dass diese Interessen gegeneinander abzuwägen sind. 
 
Abwägung 
 
Die Gemeinde bietet zur Schaffung eines ökologischen Ausgleichs eine Fläche im westlichen 
Bereich der GST-NR 3505/2 zur Aufforstung an.  
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht stellt eine solche Vorgangsweise gegenüber dem Erhalt von 
betroffenen Auwaldflächen zwar „die zweitbeste“ Lösung dar. Die Aufforstung dieser Fläche 
ist jedoch als Ausgleichsmaßnahme geeignet. 
 
Laut Sachverständigen für Forsttechnik sind hinsichtlich des Flächenwidmungsverfahrens aus 
forstfachlicher Sicht keine Kompensationsmaßnahmen von Relevanz, die eine davon abwei-
chende forstfachliche Stellungnahme erlauben würden, sodass die Entscheidung darüber nach 
Abwägung öffentlicher Interessen zu erfolgen hat. 
Die im Zuge des Rodungsverfahrens vom forsttechnischen Sachverständigen beantragten 
Ausgleichsmaßnahmen in Form einer Ersatzaufforstung sind nicht im Konnex mit dem Flä-
chenwidmungsverfahrens zu sehen. Diese Ersatzmaßnahmen im Umfang der Rodungsfläche 
werden dann relevant, wenn, in Abwägung der öffentlichen Interessen, seitens der Behörde 
ein positiver Rodungsbescheid erlassen wird.  
 
Die Gemeindevertretung ist nach Abwägung aller berührten Interessen einstimmig der Mei-
nung, dass die nachhaltige Sicherung der räumlichen Existenzgrundlagen der Bevölkerung für 
Wohnen und für Arbeitsplätze betrifft, höher zu bewerten ist, als die in den Stellungnahmen 
genannten Gründe. 
 
 
Zu Punkt 5.: 
 
Die Autobedarf Türtscher GmbH, 6700 Bludenz, hat mit Schreiben vom 21.03.2013 bei der 
Bezirkshauptmannschaft Bludenz um die Erteilung der Baubewilligung und der gewerberecht-
lichen Genehmigung für die Errichtung einer Betriebsanlage für Autobedarf und Elektrotech-
nik im Gewerbegebiet „Quadrella“ angesucht.  
 
Die Autobedarf Türtscher GmbH beabsichtigt auf der in ihrem Eigentum befindlichen GST-
NR 723/55 GB Bürs eine neue Betriebsanlage für Autobedarf und Elektrotechnik zu errich-
ten. Das Grundstück ist zur Gänze im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der Gemeinde 
Bürs als Baufläche Betriebsgebiet II ausgewiesen. Im Betriebsgebäude wird unter anderem 
auch ein Verkaufslokal für Autozubehör mit einer Nutzfläche von ca. 194 m² errichtet.  
 
Gemäß § 14 Abs. 6 RPG dürfen innerhalb der Widmungskategorie BB II jedoch keine Ge-
bäude und Anlagen für Zwecke des Handels errichtet werden. Die Firmen Autobedarf Türt-
scher GmbH und Elektrotechnik Türtscher haben daher bei der Gemeinde Bürs um eine 
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Umwidmung dieser Fläche von Betriebsgebiet II in Betriebsgebiet I mit Zonierung (Verkaufs-
flächen) angesucht. 
 
Mit Schreiben vom 14.6.2013 wurden gemäß § 23 des Raumplanungsgesetzes die von der 
Widmung betroffenen Grundeigentümer sowie alle öffentlichen Dienststellen, deren Belange 
durch die Änderung des Flächenwidmungsplanes wesentlich berührt werden, über die beab-
sichtigte Planänderung in Kenntnis gesetzt und ihnen die Möglichkeit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme eingeräumt. 
Es sind keine schriftlichen Stellungnahmen eingelangt. DI Lorenz Schmidt vom Amt der Vor-
arlberger Landesregierung, Abteilung VIIa, Bürgermeister Peter Neier von der Gemeinde 
Nüziders bzw. DI Alfred Eichberger von REK Bludenz-Bürs-Nüziders haben telefonisch bzw. 
persönlich mitgeteilt, dass sie gegen die beantragte Änderung des Flächenwidmungsplanes 
keinen Einwand erheben.  
 
Die Widmung als Betriebsgebiet der Kategorie II hat eine Schutzfunktion sowohl für die Be-
triebe als auch für die Umgebung. Einzig in dieser Baulandkategorie sind Betriebe zulässig, die 
wesentliche Störungen für die Umgebung des Betriebsgebietes verursachen können. Um 
Konflikte mit der Umgebung zu vermeiden, wurde vom Gesetzgeber die Errichtung von 
Wohnungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie von Handelsbetrieben ausdrücklich aus-
geschlossen. Andererseits hat sich der Autohandel an diversen Standorten als kompatibel 
mit Produktionsbetrieben erwiesen, ohne dass es zu wesentlichen Konflikten gekommen ist. 
Auch auf den Liegenschaften der Montfort Garage und Autotechnik Bertsch GmbH werden 
bereits jeweils ein Handel für die Marken „Skoda“ und „Kia“ sowie „Peugeot“ betrieben. 
Insofern steht der Ansiedlung eines weiteren Autobedarfsbetriebes aus raumplanerischer 
Sicht nichts entgegen, zumal die Errichtung einer Verkaufsfläche von mehr als 300 m² seit der 
RPG-Novelle 2006 einer besonderen Widmung bedarf und eine wesentliche Ausweitung der 
Handelsfunktion somit ausgeschlossen ist. 
Anders ist jedoch die mit einer Widmungsänderung in Betriebsgebiet der Kategorie I einher-
gehende Freigabe von Werkswohnungen sowie von Sport- und Freizeitbetrieben zu sehen. 
Diese Funktionen bedürfen zumeist eines Schutzes vor starken Immissionen und stehen so-
mit in einem möglichen Konflikt zu umliegenden Produktionsbetrieben. Nach ihrer Ansied-
lung sind gewerberechtliche Auflagen zulasten bestehender Betriebe möglich. Um diese Ge-
fahr möglichst gering zu halten, wird vorgeschlagen, nur die für den Neubau notwendige Flä-
che in BB I umzuwidmen und, sollte das Gesetz hinkünftig eine solche Differenzierung zulas-
sen, die Errichtung von Werkswohnungen sowie von Sport- und Freizeitbetrieben durch 
eine weitere Widmungsänderung auszuschließen. 
 
Gemäß § 23 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 5 Raumplanungsgesetz i.d.g.F. wird entspre-
chend den vorliegelegten Planunterlagen die Änderung der Widmung von Baufläche Be-
triebsgebiet der Kategorie II (BB II) in Baufläche Betriebsgebiet der Kategorie I (BB I) für 
eine Teilfläche der GST-NR 723/55, Grundbuch Bürs, im Umfang von 194 m², einstimmig 
beschlossen. 
 
 
 
Zu Punkt 6.: 
 
Der Vorstand der 14 Walgau- Bürgermeister und die Teilnehmer der außerordentlichen 
Delegiertenkonferenz am 1. März 2013 haben den Gemeindevertretungen der Gemeinden 
im Walgau die Verabschiedung des folgenden Beschlusses empfohlen: 
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„Das Walgaubad in Nenzing, das Naturbad Untere Au und das Freibad Felsenau bilden die 
Bäderinfrastruktur des Walgaus. Sie sollen von der Region gemeinsam getragen werden. Für 
die regionale Freizeit-Infrastruktur wird eine gemeinsame Betreiberstruktur gegründet. Das 
inhaltliche Konzept der Bäder ist aufeinander abgestimmt und berücksichtigt auch das Kon-
zept der Bäder in den Nachbargemeinden. Aktuell verursacht der Sanierungsbedarf des 
Walgaubads hohe Investitionskosten, die nach dem regionalen Schlüssel für Investitionskos-
ten gemeinsam getragen werden sollen. Für die Verteilung des Betriebsabgangs sollen die 
tatsächlichen Nutzerzahlen zugrunde gelegt werden. Dieses Vorgehen soll von den Walgau- 
Gemeinden vertraglich vereinbart werden, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu 
schaffen. Es soll künftig auch für weitere regional bedeutsame Infrastrukturen angewandt 
werden. Über jedes Projekt muss jeweils gesondert in den Gemeinden abgestimmt werden.“ 
 
Über diese Beschlussfassung wurde bereits in Sitzungen des Gemeindevorstandes beraten 
und in der letzten Sitzung am 17.6.23013 hat Manfred Walser von der Region die Gemein-
devorstände und die geladenen Gemeindevertreter über die Eckpunkte zur Zukunft der Bä-
der im Walgau informiert. 
 
Nach eingehender Beratung wird der empfohlenen Beschlussfassung wie angeführt mehrheit-
lich zugestimmt (Gegenstimmen GV Dr. Reinhard Bacher, GV-Ers Stefan Baratto, GV Peter 
Wolfsberger, GR Markus Jäger, GV-Ers. Raimund Rauch und GV MMag. Dr. Martin Salo-
mon). 
 
 
Zu Punkt 7.: 
 
Der Entwurf für eine Verordnung gemäß § 50 Abs. 1 lit a Z10 in Verbindung mit § 18 Ge-
meindegesetz zur Abwehr oder Beseitigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben 
störende Missstände unbeschadet bestehender Gesetz und Verordnungen des Bundes und 
des Landes Vorarlberg ausgearbeitet, wurde in den Gemeindevorstandssitzung am 27.5.2013 
und 17.6.2013 beraten. Es wurde einhellig die Erlassung dieser Verordnung in der überarbei-
teten Form durch die Gemeindevertretung empfohlen. 
 
Es wird einstimmig die Erlassung der ortspolizeilichen Verordnung zur Abwehr oder Beseiti-
gung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störende Missstände beschlossen. Die 
Verordnung liegt als Anhang A) dieser Niederschrift bei. 
 
 
Zu Punkt 8.: 
 
Der Raumplanungs- und Landwirtschaftsausschuss hat einen Entwurf für eine Verordnung 
über das Halten und Führen von Hunden ausgearbeitet. Der Gemeindevorstand hat in der 
Sitzung am 27.5.2013 über die Verordnung beraten und abschließend empfohlen, den vorlie-
genden Verordnungsentwurf der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Dazu stellt GV Konrad Steurer Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge und übergibt diese in 
schriftlicher Form. Diese Anträge werden nach eingehender Beratung jeweils mehrheitlich 
mit 21:1 Stimmen abgelehnt (Gegenstimme GV Konrad Steurer). 
 
Anschließend wird einstimmig die Erlassung einer neuen Verordnung über das Halten und 
Führen von Hunden gemäß vorgelegtem Entwurf beschlossen. Die Verordnung und die An-
träge von GV Konrad Steurer liegen als Anhang B) dieser Niederschrift bei. 
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Zu Punkt 9.: 
 
Ebenfalls hat der Raumplanungs- und Landwirtschaftsausschuss einen Entwurf für eine Ver-
ordnung über die Einhebung der Hundesteuer ausgearbeitet. Der Gemeindevorstand hat in 
der Sitzung am 27.5.2013 auch über diese Verordnung beraten und empfohlen, den vorlie-
genden Verordnungsentwurf der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Dazu stellt GV Konrad Steurer einen Änderungsantrag und übergibt diesen in schriftlicher 
Form. Dieser Antrag wird nach eingehender Diskussion mehrheitlich mit 21:1 Stimmen abge-
lehnt (Gegenstimme GV Konrad Steurer). 
 
Anschließend wird einstimmig die Erlassung einer Verordnung über die Einhebung der Hun-
desteuer gemäß vorgelegtem Entwurf beschlossen. Die Verordnung und der Antrag von GV 
Konrad Steurer liegen als Anhang C) dieser Niederschrift bei. 
 
 
Zu Punkt 10.: 
 
Für die Weiterführung des Vereines Tourismus Alpenregion Bludenz sind neue Gemeinde-
beschlüsse notwendig. Die Geschäftsführerin Mag. Biedermann hat die entsprechenden Un-
terlagen vorgelegt. Unter anderem ist auch eine Aufnahme der Destination Großwalsertal 
und eine damit verbundene Anpassung der Statuten erforderlich. 
Der Gemeindevorstand hat in der Sitzung am 27.5.2013 der Gemeindevertretung empfoh-
len, die notwendigen Beschlüsse für eine Weiterführung des Vereines Tourismus Alpenregi-
on Bludenz zu genehmigen. 
 
Es wird einstimmig die dieser Niederschrift als Anhang D) beigefügte Satzungsänderung be-
schlossen. 
 
 
Zu Punkt 11.: 
 
Perrine Palombo hat ihr Gemeindevertretungsmandat zurückgelegt und scheidet somit auch 
aus dem Familien-, Sozial- und Integrationsausschuss als Obmann-Stellvertreter aus. Die 
Fraktion Gerd Kaufmann – Bürser Volkspartei und Unabhängige erstattet für die Nachbeset-
zung folgenden Wahlvorschlag: 
 
Obmann-Stellvertreter: GV Markus Vonbun 
 
Dieser Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
Zu Punkt 12.: 
 
Perrine Palombo hat ihr Gemeindevertretungsmandat zurückgelegt und scheidet somit auch 
aus dem Jugend- und Sportausschuss als Mitglied aus. Die Fraktion Gerd Kaufmann – Bürser 
Volkspartei und Unabhängige erstattet für die Nachbesetzung folgenden Wahlvorschlag: 
 
Mitglieder: GV Markus Vonbun 
 



Sitzung der Gemeindevertretung am 27.6.2013  Seite 260 

Dieser Wahlvorschlag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Zu Punkt 13.: 
 
Allfälliges: 
 
Die Präsentation des Abschlussberichtes über die Workshopreihe „Wissen macht wähle-
risch – Weil es um deine Zukunft geht“ von GV Konrad Steurer erfolgt auf der nächsten 
Gemeindevertretungssitzung. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr erfolgen, bedankt sich der Vorsitzende für 
die sachliche Beratung und schließt um 22.08 Uhr die öffentliche Sitzung. 
 
 
 
 Der Vorsitzende:                 Der Schriftführer: 
 

 

 
 
  (Bgm. Helmut Zimmermann) (GSekr. Wolfgang Corn) 
 


